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REPUBliK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FÜR 
LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 

Zl. 10.830/22-IAIO/91 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

Entwurf einer 18. StVO-Novelle 
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Unter Bezugnahme auf das Rundschreiben des BKA-Verfassungsdienst vom 

13. Mai 1976, GZl. 600.614/3-VI/2/76, beehrt sich das Bundesmini

sterium für Land- und Forstwirtschaft in der Anlage 25 Aus

fertigungen der ho. Stellungnahme zum Entwurf einer 18. StVO-Novelle, 

zu übermitteln. 

Beilagen 

Für den Bundesminister: 

Für die Ri�h 'gkeit 

de�sfert gung: 

\ I..) t-L( "e; 

Dr. Küllinger 
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REPUBLIK OSTERREICH 

• ßUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSlWlRTSCHAFT 
A-1012 wien,Stubenrinq 1:präsidialsekt.,sekt. I,Sekt. II,Sekt. III,Buchhaltung,Tel.(0222)71100 DW 
A-1012 wien,Stubenrinq 12: Sektion IV,Sektion V,Abteilungen III B 7, III B 11,Tel.0222/51510 DW 

An das 

Bundesministerium für 

öffentliche wirtschaft 

und Verkehr 

Radetzkystraße 2 

1031 Wien 

Ihr Zeichen/Ihre Geschäftszahl 
Ihre Nachricht vom 

160.002/14-1/6-91 
Betreff: 

Unsere Geschäftszahl 

10.830/22-1A10/91 

Entwurf einer 18. StVO-Novelle 

wien, am 24. SEP .. '"1 
Telefax BMLF.: 

sachbearbeiter/�lappe 

Mag.Gulz/6035 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft nimmt zum Ent

wurf der 18. StVO-Novelle wie folgt Stellung: 

1) Es wird beantragt, die 55 1 und 2 StvO - wie es von landwirt

schaftlichen Interessensvertretungen seit längerer zeit gefordert 

wird - dahingehend abzuändern, daß ländliche Güterwege, Forst

straßen und dgl. nicht mehr der vollen Geltung der StvO und des 

KFG unterliegen. Diesbezüglich sei auf die ausführliche Stellung

nahme der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern ver

wiesen. 

2) Der Entwurf sieht Ausnahmen vom Nachtfahrverbot für die Be

förderung von Milch, Schlacht- und Stechvieh, leicht verderb

lichen Lebensmitteln, etc vor. Für diese Ausnahmefälle sollte die 

in 5 42 Abs. 7 vorgesehene Geschwindigkeitsbeschränkung ent

fallen. 

Bitte fUhren sie unsere Geschäftszahl in Ihrer Antwort anl 

Telefax Regeb.: 7137995 und 7139311 - Fernschreiber Regeb.1 111145 DVR: 0000183 - Bankverbindunq: ps� 5060007 
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Dem do. Wunsche gemäß wurden 25 Ausfertigungen der Stellungnahme de� 

Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Fü�
.

e Ric 

dt:{r iJusfe 

Für den Bundesminister: 

Dr. Küllinger 

40/SN-74/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




